
 

Vereinbarung zur Nutzung privater Geräte im Unterricht 

Diese Regeln bestimmen, wie Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Geräte (Handy, 
Tablet, Laptop) in der Schule nutzen dürfen. Ziel ist, dass alle sicher mit den Geräten 
arbeiten und persönliche Daten geschützt bleiben – so, wie es das Gesetz verlangt. 

1. Geltung und Zweck 

• Die Regeln gelten für alle, die freiwillig ihr eigenes Gerät in der Schule nutzen. 

• Das Gerät wird nur für schulische Aufgaben verwendet: zum Lernen, für Aufgaben 
und zum Üben digitaler Fähigkeiten. 

2. Verantwortung und Datenschutz 

• Die Schule ist verantwortlich, dass die Gesetze zum Datenschutz eingehalten 
werden. 

• Die Nutzung ist freiwillig. Niemand wird benachteiligt, wenn er kein Gerät 
mitbringt. Die Schule stellt Leihgeräte bereit. 

• Persönliche Daten von Mitschülern oder Lehrern müssen auch auf privaten 
Geräten immer geschützt bleiben. 

3. Sicherheit und richtige Nutzung 

• Geräte müssen geschützt sein: 

• mit Passwort, PIN oder Fingerabdruck 

• mit regelmäßigen Updates 

• mit automatischer Sperre nach kurzer Zeit 

• Private Daten und Schuldaten müssen getrennt gespeichert werden. Am besten 
mit getrennten Benutzerkonten oder Ordnern. 

• Schuldaten sollen regelmäßig gesichert werden. Für Datenverluste haftet die 
Schule nicht. 

• Schulische Plattformen (Cloud, WLAN, Lernprogramme) dürfen nur mit den 
Zugangsdaten der Schule genutzt werden – und nur für die Schule. 

4. Angaben zum Gerät 

Schülerinnen und Schüler müssen folgende Angaben machen: 

• Gerätename: _________________________________________ 

• IMEI-Nummer: ________________________________________ 

Diese Infos dienen nur der sicheren Zuordnung. Sie werden vertraulich behandelt. 



 

5. Zustimmung und Widerruf 

• Mit der Unterschrift stimmen Eltern und Schüler den Regeln zu. 

• Die Zustimmung kann jederzeit schriftlich bei der Schulleitung zurückgenommen 
werden. 

6. Verstöße 

• Wer gegen die Regeln verstößt, muss mit schulischen Maßnahmen rechnen. 

• Wenn Gesetze verletzt werden, kann die Schule auch rechtliche Schritte 
einleiten. 

7. Sonstiges 

• Die Schule übernimmt keine Haftung für Schäden am Gerät (Verlust, Diebstahl, 
Defekt). 

• Jede Schülerin und jeder Schüler zahlt die Kosten für sein Gerät und seine 
Internetverbindung selbst. 

 

 

 

 

____________  _______________________  ___________________             ________________ 

Ort, Datum   Erziehungsberechtigte/r   Schüler/in  Schulleitung 

 

 


